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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1995

Norm

StGB §12 Bc

StGB §201 Abs2

Rechtssatz

Strafbarer Tatbeitrag zum Verbrechen der Vergewaltigung nach § 201 Abs 2 StGB dadurch, daß der Beteiligte durch die

Fahrt auf eine abgelegene Waldlichtung das Opfer in eine weitgehend aussichtslose Lage brachte.

Entscheidungstexte
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